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sichern sind, um ein Höchstmaß an Sicherheit für die Gewährleistung 9

der Ziele der Untersuchungshaft zu garantieren.

Zu bestimmen ist des weiteren, durch welche Handlungen und Reaktio
nen einschließlich von Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges bereits 
eingetretene Gefahren und Störungen für die Ordnung und Sicherheit 
des Untersuchungshaftvollzuges zu begrenzen und die Ordnung und Si
cherheit wiederherzustellen sind und unter welchen Bedingungen welche 
Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges anzuwenden sind und we r  zu ihrer 
Anweisung befugt ist.

Aufgrund der Spezifik von Vorführungen zu gerichtlichen Hauptver
handlungen, Transporten Verhafteter, Sicherung von Ermittlungshand- 
lungen und Einweisungen in staatliche medizinische Einrichtungen, 
die eine vielseitige Zusammenarbeit mit operativen Diensteinheiten 
des MfS sowie das aufgabenbezogene Zusammenwirken mit anderen Schutz* 
und Sicherheitsorganen, Rechtspflegeorganen sowie staatlichen medizi- 
nischen Einrichtungen erfordern, sind auch die Aufgaben der Zusammen
arbeit bzw. des politisch-operativen Zusammenwirkens zur Durchführung 
der Sicherungsmaßnahmen des Untersuchungshaftvollzuges, die sußerhalt 
der Untersuchungshaftanstalt zu realisieren sind, in der Anweisung 
festzulegen.
In der Arbeit wurde nachgewiesen, daß die in der Untersuchungshaft- 
anstalt in Verwahrung genommenen Effekten der Verhafteten, wie K l e i 
dungsstücke, weitere mitgeführte Gegenstände und Zahlungsmittel exakt 
erfaßt und dokumentiert sowie ordnungsgemäß verwaltet und sicher v e r 
wahrt werden müssen. Im Interesse der Rechtssicherheit des soziali
stischen Staates und der Sicherheit der Rechte Verhafteter macht es 
sich erforderlich, eine für alle Diensteinheiten der Linie XIV e i n 
heitlich geltende Effektenordnunq zu erlassen.

Die Effektenordnung hat die Erfassung und Dokumentierung aller p e r 
sönlichen Sachen des Verhafteten einschließlich ihm gehörender Z a h 
lungsmittel zu regeln. Es ist zu bestimmen, welche Anforderungen 
und Voraussetzungen einheitlich in allen Untersuchungshaftanstalten 
des MfS zu schaffen sind, um die Effekten Verhafteter vor Verlust,


